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Vollmacht

Der/die Grundstückseigentümer/-in bevollmächtigt das Vermessungsbüro Braun, Einsicht in die genannten Unterlagen zu nehmen, schriftliche Auskünfte und Auszüge bei den zuständigen Stellen  anzufordern und entgegenzunehmen. Dazu zählen insbesondere das Grundbuch, die Grundakten, das Liegenschaftskataster, die Bauakten, das Baulastenverzeichnis sowie behördliche Unterlagen und Planwerke (z. B. Straßen- und Kanalplanungen, Leitungs- und Bebauungspläne).

Diese Vollmacht gilt ausschließlich für das genannte Bauvorhaben und erlischt automatisch mit dessen Abschluss oder durch schriftlichen Widerruf des/der Grundstückseigentümers/-in.


	
Bauherr/-in:
(Name + Adresse)


Grundstückseigentümer/-in:
(falls abweichend)


	








	
Bauort

Landkreis:

Gemeinde:

Gemarkung (falls bekannt):

Flurstücksnummer:
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